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 Veröffentlicht am 13.12.1989

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs1;

Rechtssatz

Dass die lallende Aussprache des Beschuldigten allenfalls auf körperliche Gebrechen zurückzuführen sei, ist angesichts

der durch die Blutuntersuchung festgestellten Alkoholisierung (0,62 %o Blutalkoholgehalt zur Tatzeit) in Verbindung

mit seiner Übermüdung ohne Bedeutung.

Schlagworte

Alkoholbeeinträchtigung unter 0,8 %o Alkoholbeeinträchtigung zusätzliche Komponenten Medikamente Müdigkeit
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